
September 08

Aktualisierungen:
Eventualverpflichtungen: Bürgschaften,

Garantieverpflichtungen und 
Pfandbestellungen

Verpflichtungen Bevorschussungen bei
Erschliessungen

Brigitte Bergundthal-Zünd, Controllerin/Revisorin

Amt für Gemeinden
Gemeindefinanzen
www.agem.so.ch



September 08

Aktualisierungen § 150

Bedeutung und Regelung bisher
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Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 
und Pfandbestellungen zugunsten Dritter

Gesetzesgrundlage
Gemäss § 150 Abs. 2 lit. a GG, sind zusätzlich zur Bilanz 
Angaben über den Gesamtbetrag der Bürgschaften, 
Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen 
zugunsten Dritter zu machen;
Bedeutung und Regelung bisher;
Sonderregelung PKSO: 
Wieso ist bei den angeschlossenen Gemeinden keine 
Eventualverpflichtung auszuweisen?
Minimalanforderung an einen Gewährleistungsspiegel;
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Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 
und Pfandbestellungen zugunsten Dritter

Begriff Gewährleistungsspiegel;

Der Gesamtbetrag von Bürgschaften, 
Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen 
zugunsten Dritter ist aufzuführen;
Minimalanforderung an einen Gewährleistungsspiegel;
Sind keine Eventualverpflichtungen vorhanden: Ist dies 
im Anhang mit „keine“ zu vermerken;
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Deckungslücke PKSO

Sonderregelung PKSO: 
Wieso sind bei den angeschlossenen Gemeinden keine 
Eventualverpflichtungen zu machen?

Der Kanton haftet aufgrund der PKSO-Statuten für  
allfällige latente Zahlungsverpflichtungen 
(Staatsgarantie);
Der Kanton weist die Unterdeckung der PKSO im  
Anhang unter den Eventualverpflichtungen aus;
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Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 
und Pfandbestellungen zugunsten Dritter

Beispiel der Darstellung im Anhang:

Amt für Gemeinden
Gemeindefinanzen
www.agem.so.ch



September 08

Gesetzesgrundlage
Gemäss § 150 Abs. 2 lit. b GG sind zusätzlich zu der 
Bilanz, Angaben über Verpflichtungen für 
Rückzahlungen von Bevorschussungen bei 
Erschliessungen zu machen;
Gründe für Bevorschussungen bei Erschliessungen;
Behandlung der Bevorschussung in der Rechnung;

Verpflichtungen für Rückzahlungen von 
Bevorschussungen bei Erschliessungen
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Gründe für Bevorschussungen bei 
Erschliessungen

Erschliessungskosten sind vorläufig von 
der Gemeinde abgewendet;
Sämtliche Kosten werden vom Erstbauenden 
übernommen;
Zeitpunkt der Rückzahlung richtet sich nach dem 
Erschliessungsprogramm;
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Behandlung der Bevorschussung in der 
Rechnung

Der zurückzuerstattende Betrag ist bei Fälligkeit, als 
gebundene Ausgabe ins Budget aufzunehmen;
Führen einer Rückzahlungskontrolle der 
feststehenden und in einem späteren Zeitpunkt zu 
leistenden Verpflichtungen;
Keine offenen Rückzahlungen von Bevorschussungen: 
Dies ist im Anhang mit „keine“ zu vermerken;
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Verpflichtungen für Rückzahlungen von 
Bevorschussungen bei Erschliessungen

Beispiel der Darstellung im Anhang
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Aktualisierungen: Fazit

Gewährleistungsspiegel

Rückzahlungskontrolle bei Bevorschussungen

Darstellungsbeispiele gelten als Minimalstandard
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